
Änderung der Satzung (Rederecht)

Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments,
liebes Präsidium,

ich beantrage folgende Änderung an der Satzung der Studierendenschaft:

1. Füge in der Satzung in § 3 nach Abs. 5 den folgenden neuen Ab-
satz als Abs. 5a ein:
„Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat Rederecht auf öffentli-
chen Sitzungen des Studierendenparlaments und auf öffentlichen
Sitzungen der Ausschüsse. Näheres regelt die Geschäftsordnung
des Studierendenparlaments.“

2. Ersetze in der Satzung in § 3 den Abs. 8 durch:
„Zweit- und Gasthörerinnen sowie Zweit- und Gasthörer haben die
Rechte aus den Abs. 4, 5 und 5a.“

Begründung: Grundsätzliches Rederecht sehe ich als sehr hohes demo-
kratisches Gut. Aktuell ist das ganze in der Geschäftsordnung des Studie-
rendenparlaments geregelt. Da das ganze aber inhaltlich sehr gut in diesen
Paragraphen passt und bei vielen anderen Studierendenschaften auch in
der Satzung aufgeführt ist, würde ich das gerne hier hinzufügen.

Hinweis: Dieser Antrag ist im Gespräch mit der Rechtsabteilung entstan-
den, die ihn auch unterstützt.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Göttgens
Projektleiter für die Überarbeitung von Satzung und Ordnungen
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